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EDITORIAL 2/2022

Glaubte man die infolge der Corona-Epidemie entstandene weltweite Krise (fast) iberwunden zu
haben, sehen wir uns aufgrund des Ukraine-Kriegs erneut weltweiten wirtschaftlichen Verwerfun-
gen gegenuber. Vor diesem Hintergrund informieren wir Sie in der aktuellen KlientenINFO Uber die
geplanten MalBnahmen der Energiekosten-Entlastung, wobei diese auskunftsgemaf erst den An-
fang von zukinftig weiteren EntlastungsmaflRnahmen darstellen. Die Covid-19-Unterstiitzungsmalf3-
nahmen sind um eine Facette reicher, ndmlich zur Frage der Mietzinsreduktion basierend auf der
jungsten OGH-Entscheidung. Inwiefern mit Riickzahlungen von Corona-Fdérderungen zu rechnen
ist, erfahren Sie im Beitrag ,Update Corona-Unterstiitzungen 2022".

Wie in jedem Frihjahr stehen viele Arbeithehmer vor der Aufgabe, ihre Arbeitnehmerveranlagung
2021 einzureichen. Wir geben lhnen diesbezuglich hilfreiche Tipps, unter anderem rund um das
Pendler- und Homeoffice-Pauschale.

Nicht auf den ersten Blick erschlief3t sich fur alle Betroffenen die GSVG-Pflicht von Gewinnaus-
schittungen. Dazu geben wir lhnen eine Einordnung in die Hand. Alle wesentlichen Anderungen
des K&St-Richtlinien- Wartungserlasses 2021, interessante Themen unter dem Beitrag ,Splitter*
zusammengefasst sowie aktuelle hochstgerichtliche Entscheidungen und eine Terminubersicht fur
die Monate April bis Juni 2022 runden diese Ausgabe ab.

Eine Sonderausgabe der KlientenINFO mit dem Titel ,UKRAINE" und den Auswirkungen des Uk-
raine-Kriegs auf die Bilanzierung, den Spendenabzug sowie Fragen zur Aufnahme und Eingliede-
rung von Ukraine-Flichtlingen in den Arbeitsmarkt wird gerade ausgearbeitet. Diese Sonderaus-
gabe wird nach Ostern erscheinen.

Wir wiinschen frohe Ostern und ein interessantes Lesevergniigen.
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1 MASSNAHMEN ZUR ABFEDERUNG DER HOHEN ENERGIEKOSTEN
Um die derzeit hohen Energiepreise abzufedern, hat die Bundesregierung im Rahmen von Geset-
zesinitiativen zur Energiekostenentlastung einige MalRnahmen zur Entlastung der Bevélkerung und
Wirtschaft vorgestellt. Der Gesetzesentwurf liegt zur parlamentarischen Behandlung vor, die finale
Gesetzwerdung — voraussichtlich im Mai 2022 — bleibt abzuwarten. Uber etwaige Anderungen und
die finale Gesetzwerdung werden wir Sie im Rahmen der nachsten Ausgabe informieren.

1.1 Erhdhung des Pendlerpauschales um 50% und Vervierfachung des Pendlereuros
Aufgrund der Erhéhung der Treibstoffkosten soll das Pendlerpauschale fur die Kalendermonate
Mai 2022 bis Juni 2023 befristet um 50% erhdht werden.

kleines Pendlerpauschale groR3es Pendlerpauschale
S NEU BISHER 2o NEU BISHER =lie-
nung hung hung
A monat- .., . monat- | monat- | .., . monat- .., . monat- monat-
jahrlich lich jahrlich lich lich jahrlich lich jahrlich lich lich
2 i = 558,00 46,50 372,00 31,00 15,50
20 km
204?%; 1.044,00 87,00 696,00 58,00 29,00 | 2.214,00 184,50 1.476,00 123,00 61,50
406|(()nllr; 2.034,00 169,50 1.356,00 113,00 56,50 3.852,00 321,00 2.568,00 214,00 107,00
uberl?n(i 3.024,00 252,00 2.016,00 168,00 84,00 | 5.508,00 459,00 3.672,00 306,00 153,00

Der Pendlereuro soll fir diesen Zeitraum vervierfacht werden (auf € 0,67 /Monat/km). Fur Steu-
erpflichtige, die keine Steuer zahlen, soll der in diesem Zeitraum zu erstattende Betrag (SV-
Ruckerstattung, SV-Bonus) um insgesamt € 100 erhdht werden, wobei sich der zu erstattende
Betrag im Kalenderjahr 2022 um € 60 und im Kalenderjahr 2023 um € 40 erhoht.

Um die Entlastung maéglichst friih wirksam werden zu lassen, sollen Arbeitgeber verpflichtet wer-
den, die héheren Werte so bald wie moglich, jedoch spatestens bis 31. August 2022 mittels Auf-
rollung zu beriicksichtigen, damit diese in den jeweiligen Lohnzahlungszeitrdumen steuermindernd
wirken.

1.2 Welche weiteren MaBhahmen zur Energiekostenentlastung sind geplant bzw be-
schlossen?

e Senkung der Erdgasabgabe und Elektrizitditsabgabe um rund 90% zwischen 1.5.2022 und
30.6.2022

e Temporare Agrardieselvergiitung bis Juni 2023

¢ Anhebung der Vorausvergitung von Energieabgaben fur 2022 und 2023 von 5% auf bis zu
25% der Vorjahres-Verglitungssumme

o Energiekostenausgleich in Hohe von einmalig € 150 fiir jeden Haushalt, sofern die Einkulinfte
bei einem Einpersonenhaushalt € 55.000 und bei einem Mehrpersonenhaushalt € 110.000
nicht Ubersteigen
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1.3 Eine Herabsetzung der Einkommen-/Kérperschaftsteuer-Vorauszahlung aufgrund ho-
her Energiekostenbelastung ist ab sofort moéglich

Das BMF hat in einem Informationsschreiben vom 1.4.2022 vor dem Hintergrund der hohen Ener-
giekostenbelastung eine einheitliche verwaltungsékonomische Vorgangsweise fur die Herabset-
zung der Steuervorauszahlungen fiir das Jahr 2022 festgelegt. Voraussetzung fir die Herabset-
zung der Steuervorauszahlungen ist in allen Fallen, dass der Steuerpflichtige glaubhaft machen
kann, dass er konkret vom Energiekostenanstieg wirtschaftlich erheblich betroffen ist. In den beiden
nachstehenden Fallen wird vom Vorliegen dieser Voraussetzung ausgegangen:

e Fur das Kalenderjahr 2021 oder das im Jahr 2022 endende abweichende Wirtschaftsjahr
besteht Anspruch auf Energieabgabenvergiitung iSd § 2 Abs 2 Z 1 Energieabgabenvergu-
tungsgesetz.

e Es wird glaubhaft gemacht, dass es sich um einen Betrieb handelt, bei dem der Anteil der
Energiekosten an den Gesamtkosten mehr als 3% betragt (Berechnung analog zur Harte-
fallregelung gemal § 27 NEHG 2022, basierend auf Vorjahreswerten). Die Gesamtkosten
kénnen vereinfacht ermittelt werden, indem vom Umsatz der Gewinn abgezogen wird (bzw
im Verlustfall der Umsatz um den Verlust erhdht wird).

Liegt eine dieser beiden Voraussetzungen vor, kdnnen die Vorauszahlungen fir 2022 auf 50% des
bisher festgesetzten Betrages herabgesetzt werden. Die Méglichkeit, die Vorauszahlungen in Ein-
zelfallen noch niedriger oder mit Null festzusetzen, bleibt davon unberihrt. Die Antragstellung kann
wie bisher Uber FinanzOnline erfolgen.

2 WEITERE UPDATES AUS DEM ERTRAGSTEUERRECHT

2.1 Steuerneutralitéat des Tausches von Kryptoassets gilt auch fur im Betriebsvermdgen
gehaltene Kryptoassets

Der Fachsenat fur Steuerrecht der KSW hat iZm den neuen Bestimmungen zur Besteuerung von
Kryptoassets das BMF um Klarstellung gebeten, ob die Regelung der Nichtbesteuerung des Tau-
sches von Kryptowahrungen in andere Kryptowahrungen auch fir im Betriebsvermégen gehaltene
Kryptowdhrungen anzuwenden ist. Jingst hat das BMF bestatigt, dass die steuerliche Unbeacht-
lichkeit des Tausches von Kryptowéahrungen gegen Kryptowahrungen auch im betrieblichen Be-
reich zur Anwendung kommt.

2.2 Klarstellungen zur steuerfreien Mitarbeiterbeteiligung

Zur steuerfreien Mitarbeitergewinnbeteiligung haben wir schon in der letzten KlientenINFO berich-
tet. In der Zwischenzeit gab es in einer BMF-Info weitere Klarstellungen und Antworten auf Zwei-
felsfragen. Die wichtigsten Aussagen haben wir nachstehend im Uberblick dargestellt:

e Begriff ,Gewinnbeteiligung“: Darunter wird die Beteiligung der Arbeitnehmer am unter-
nehmensrechtlichen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der im letzten Kalenderjahr
endenden Wirtschaftsjahre verstanden. Die Mitarbeitergewinnbeteiligung ist daher vergan-
genheitsbezogen als Beteiligung am Vorjahresergebnis zu verstehen, zu welchem die Mitar-
beiter beigetragen haben.

e Ausmal der steuerfreien Gewinnbeteiligung je Mitarbeiter: Die steuerfreie Mitarbeiter-
gewinnbeteiligung betragt pro Arbeitnehmer jahrlich maximal bis zu € 3.000 (Freibetrag,
keine Freigrenze), diese ist in das Lohnkonto aufzunehmen und am Jahreslohnzettel (L16)
auszuweisen. Daruber hinaus ist auch eine unternehmensbezogene Deckelung vorgesehen.
Wenn die Summe der jahrlich gewahrten Gewinnbeteiligungen das unternehmensrechtliche
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der im letzten Kalenderjahr endenden Wirtschafts-
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jahre Ubersteigt, besteht insoweit keine Steuerfreiheit. Gehort das Unternehmen des Arbeit-
gebers zu einem Konzern, kann alternativ bei séamtlichen Unternehmen des Konzerns
auf das EBIT des Konzerns abgestellt werden.

Die Begunstigungsgrenze in Hohe von € 3.000 bezieht sich auf den Bruttobetrag der Mit-
arbeitergewinnbeteiligung, d.h. auf die Gewinnbeteiligung vor Abzug der Dienstnehmeran-
teile zur Sozialversicherung.

Die Gewinnbeteiligung muss von einem Arbeitgeber iSd § 47 Abs 1 EStG gewéhrt werden.
Keine steuerfreie Gewinnbeteiligung liegt daher vor, wenn die Préamie als Entgelt von dritter
Seite, zB von der Konzernmutter, an die Arbeitnehmer gewahrt wird.

Die Hohe der Gewinnbeteiligung kann auch von leistungsbezogenen Kriterien (zB Um-
satz, Erlés, Deckungsbeitrag) abhangig sein.

Das Ausmal der Arbeitszeit (Vollzeit oder Teilzeit) hat auf die maximale Héhe der steuer-
freien Gewinnbeteiligung keine Auswirkung.

Die steuerfreie Gewinnbeteiligung erhdht nicht das Jahressechstel und wird auch nicht
auf das Jahressechstel angerechnet.

Unter aktiven Arbeitnehmern werden Personen verstanden, welche sich in einem aufrech-
ten Dienstverhdltnis befinden. Dies gilt auch dann, wenn fiir eine gewisse Zeit kein Entgel-
tanspruch gegeniiber dem Arbeitgeber besteht (zB Elternkarenz). Kein aktives Dienstver-
haltnis besteht, wenn dieses in jenem Wirtschaftsjahr, welches Basis fiir die Gewinnbeteili-
gung ist (=vorangegangenes Wirtschaftsjahr), arbeitsrechtlich beendet ist.
Dienstnehmeranteile zur Sozialversicherung, welche auf die steuerfreie Gewinnbeteili-
gung entfallen, dirfen von der Bemessungsgrundlage fir die Lohnsteuer nicht abgezogen
werden. Im Lohnzettel (L16 ab 2022) wird dies in der Vorkolonne zur Kennzahl 243 und in
der Kennzahl 226 entsprechend bertcksichtigt.

ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2021

Lohnsteuerpflichtige Einklinfte werden grundsatzlich nachtraglich veranlagt. Die Veranlagung er-
folgt entweder freiwillig (Antragsveranlagung) oder zwingend (Pflichtveranlagung). Auch wenn die
Wohltaten der 6kosozialen Steuerreform 2022 erst ab der Veranlagung 2022 zur Anwendung kom-
men, lohnt es sich auch fir die Veranlagung 2021 alle Méglichkeiten auszuschépfen, um Geld vom
Finanzamt zurtickzubekommen.

3.1

STEUERERKLARUNGSPFLICHT

Selbst wenn Sie als Dienstnehmer nur lohnsteuerpflichtige Einklnfte erzielen, kann es dazu kom-
men, dass Sie eine Einkommensteuererklarung (Formular E1) abgeben missen. Dies ist unter
anderem dann der Fall, wenn das

Jahreseinkommen mehr als € 12.000 betréagt und

Nebeneinkiinfte von mehr als € 730 erzielt wurden oder

gleichzeitig zwei oder mehrere Gehalter und/oder Pensionen bezogen wurden, die beim
Lohnsteuerabzug nicht gemeinsam versteuert wurden oder,

Absetzbetrage zu Unrecht in Anspruch genommen wurden oder

NEU: ein Homeoffice-Pauschale von mehreren Arbeitgebern in einer insgesamt nicht zu-
stehenden Hohe steuerfrei belassen wurde.

Dariiber hinaus ist eine Einkommensteuererklarung abzugeben, wenn Kapitaleinkiinfte oder
Einklnfte aus privaten Grundstiicksverkaufen ohne Abfuhr der entsprechender Sondersteu-
ern KESt bzw ImmoESt erzielt wurden.

Sollten Sie nicht steuerlich vertreten sein, gilt als Frist fir die Einreichung in Papierform der
30.4.2022 oder der 30.6.2022 via FinanzOnline.

Mariahilfer StralRe 103/2/45 « A-1060 Wien « Tel. 01/324 82 97 « Fax 01/324 82 97-99 e office@taxsolution.at
GF: Mag. Werner Wurz, LL.M., Steuerberater « DVR: 2109732 < UID-Nr.: ATU57338036 ¢« HG Wien, FN 239356w

4/15


mailto:werner.wurz@taxsolution.at

taxsolution (_
3.2 VERANLAGUNG UBER AUFFORDERUNG DES FINANZAMTS
Spatestens Ende August 2022 erhalten Sie durch Ubersendung eines Steuererklarungsformulars
vom Finanzamt eine Aufforderung, die Arbeithehmerveranlagung fiir 2021 bis Ende September
2022 einzureichen. Dies ist dann der Fall, wenn Sie im Jahr 2021 Beziige aus einer gesetzlichen
Kranken- oder Unfallversicherung, Rehabilitationsgeld, Wiedereingliederungsgeld, Entschadi-
gungen fur Truppentbungen, Insolvenz-Ausfallsgeld, bestimmte Bezilige aus der Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse oder Beziige aus Dienstleistungsschecks bezogen oder eine
beantragte Riickzahlung von Sozialversicherungsbeitrdgen erhalten haben oder bei der Be-
rechnung der laufenden Lohnsteuer 2021 ein Freibetragsbescheid steuermindernd bericksichtigt
wurde.

3.3 ANTRAGSVERANLAGUNG

Wenn Sie ein Gehalt (oder eine Pension) beziehen, dann haben Sie grundsatzlich finf Jahre Zeit
(fur 2021 also bis 2026, in 2022 letztmalig fir 2017), einen Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung
zu stellen und Geld vom Finanzamt zuriickzuholen. Den Antrag kdnnen Sie vollig risikofrei stellen.
Denn sollte wider Erwarten statt der erhofften Gutschrift eine Nachzahlung herauskommen, kann
der Antrag binnen eines Monats ab Zustellung des Bescheids mittels Beschwerde zurtickgezo-
gen werden.

Folgende gute Griinde sprechen fur eine Antragsveranlagung:

e Schwankende Bezlige oder Verdienstunterbrechung (wie zB Covid-19-Kurzarbeit, Verande-
rungen bei Teilzeitbeschéftigung, unterjahriger Wiedereinstieg nach Karenz) fuhren auf das ge-
samte Jahr bezogen zu einer Lohnsteuergutschrift.

e Berlcksichtigung von Absetzbetrdgen wie Familienbonus Plus, Alleinverdiener-/Alleinerzie-
herabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag, erhdhter Verkehrsabsetzbetrag, SV-Ruckerstattung
(,Negativsteuer), die nun bei der Berechnung der Jahreslohnsteuer einflieRen.

e Zuden Werbungskosten z&hlen unter anderem auch das Pendlerpauschale, das Homeoffice-
Pauschale und Ausgaben fir ergonomisch geeignetes Mobiliar.

- Die Berucksichtigung des Pendlerpauschales (Formular L 34 EDV) erfolgt entweder Gber
die laufende Lohnverrechnung oder im Wege der Arbeitnehmerveranlagung, wobei der Ar-
beitnehmer an mindestens 11 Tagen im Kalendermonat von der Wohnung zur Arbeitsstatte
fahren muss. Bei weniger Fahrten kommt es zu einer Aliquotierung. Hinweis: entféllt der
Arbeitsweg im Jahr 2021 wegen Covid-19-bedingter Kurzarbeit, Dienstverhinderung oder
Homeoffice-Tétigkeit, kommt es zu keiner Aliquotierung oder Streichung. Dies gilt nicht fur
den Zeitraum 1.7.-31.10.2021.

- Das Homeoffice-Pauschale steht fir max € 300 fir 100 Homeoffice-Tag pro Kalenderjahr
zu. Soweit das nicht steuerbare Homeoffice-Pauschale des Arbeitgebers den Héchstbetrag
von € 3 pro Tag nicht erreicht, kann der Arbeitnehmer die Differenz als Werbungskosten
geltend machen.

- Ausgaben fir ergonomisch geeignetes Mobiliar (Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) fir
einen in der Wohnung eingerichteten Arbeitsplatz kénnen ohne Anrechnung auf das Wer-
bungskostenpauschale bis zu € 300 pro Kalenderjahr geltend gemacht werden. Ein Uber-
schreitungsbetrag kann innerhalb des Héchstbetrages jeweils im Folgejahr bis 2023 geltend
gemacht werden. Es ist keine Afa anzusetzen. Voraussetzung ist, dass zumindest 26 Home-
office-Tage im Jahr geleistet werden.
Hinweis: Ein Teilbetrag von maximal € 150 kann schon ruckwirkend fur das Jahr 2020 gel-
tend gemacht werden. In diesem Fall vermindert sich im Jahr 2021 der Héchstbetrag von €
300 um den bereits fur das Jahr 2020 geltend gemachten Anteil. Das heil3t, dass fir die
Jahre 2020 und 2021 gemeinsam maximal € 300 fir ergonomisches Mobiliar geltend ge-
macht werden konnen.
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e Sonderausgaben fir Kirchenbeitrag, Spenden, Stiftungszuwendungen und Beitrage zur freiwil-
ligen Weiterversicherung und Nachkauf von Versicherungszeiten werden automatisch auf
Grundlage der elektronischen Datenibermittlung und bis zum zuldssigen Hochstbetrag beriick-
sichtigt. Zahlungen fur Renten und dauernde Belastungen (Kaufpreis- und Versorgungsrente)
und Steuerberatungskosten sind gesondert im Rahmen der Veranlagung geltend zu machen.
Weitere Sonderausgaben (zB freiwillige Kranken- oder Unfallversicherung, Ausgaben zur
Wohnraumschaffung oder -sanierung) sind ab 2021 steuerlich nicht mehr absetzbar.

o Kosten, die auBergewdhnlich und zwangslaufig erwachsen sowie die wirtschaftliche Leistungs-
fahigkeit wesentlich beeintrachtigen, kdnnen als aufRergew6hnliche Belastung steuerlich ab-
gesetzt werden. Dabei wird abhangig vom Gesamteinkommen gestaffelt bis € 36.400 ein Selbst-
behalt von 6% bis zu 12% abgezogen. Als Beispiele kdnnen angefiuhrt werden: Kosten fur die
Behandlung von Krankheiten, Rehabilitation— und Kurkosten. Fir auRergewdhnliche Belastun-
gen in Zusammenhang mit der auswartigen Berufsausbildung von Kindern (pauschal € 110 pro
Monat; Formular L1k), Katastrophenschéden oder Behinderungen ab 25% (zB Pflegekosten fir
eine 24h-Betreuung) wird kein Selbstbehalt abgezogen.

3.4 ANTRAGSLOSE VERANLAGUNG

Sie brauchen nichts tun, das Finanzamt wird fur Sie tétig. Wenn Sie ausschlief3lich lohnsteuerpflich-
tige Einkunfte bezogen und bis Ende Juni keine Erklarung eingereicht haben, ist aufgrund der Ak-
tenlage im Falle einer Steuergutschrift die Veranlagung durchzufuhren. Es bleibt Thnen unbe-
nommen binnen 5 Jahren trotzdem eine Abgabenerklarung abzugeben. Diese hebt die antragslose
Veranlagung auf.

4 UPDATE CORONA-UNTERSTUTZUNGEN 2022

Am 31.3.2022 endeten die Antragsfristen fur den Fixkostenzuschusses 800.000 sowie den Verlus-
tersatz |, nachdem die urspriingliche Antragsfrist 31.12.2021 um 3 Monate verlangert worden war.
Auch weiterhin kommt es aber fur bestehende Zuschussinstrumente zu Anpassungen und Klarstel-
lungen, welche Eingang in die jeweiligen Verordnungen und FAQs finden. Von besonderer Rele-
vanz fur die Unternehmer bzw. Antragsteller ist die am 15.3.2022 und 16.3.2022 in den Verordnun-
gen erganzte potenzielle Zuschusskirzung in Zusammenhang mit Bestandszinsen (Miet- &
Pachtaufwendungen), die auf Zeitraume behdrdlicher Betretungsverbote entfallen.

4.1 Zuschisse auf Bestandszinsen in Zeitraumen behordlicher Betretungsverbote

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe informiert, wurde anl&sslich erster héchstgerichtlicher Ent-
scheidungen zu Mietzahlungen fir Zeitrdume behdrdlicher Betretungsverbote Ende des Jahres
2021 das ABBAG-Gesetz geéndert und erste Rahmenbedingungen fir moégliche Ruckforderungen
von Zuschiissen, welche auf Bestandszinsen wahrend des Zeitraums behdrdlicher Betretungsver-
bote beruhen, geschaffen. Riickforderungen haben demnach insoweit zu erfolgen, als die be-
tragliche Grenze von € 12.500 pro Kalendermonat und beginstigtem Unternehmen Uber-
schritten wurde und das Bestandsobjekt infolge des behdérdlichen Betretungsverbotes tatséchlich
nicht nutzbar war. Die betragliche Grenze bezieht sich hierbei auf den jeweiligen Zuschussbetrag
und gilt nur fir jene Antrége, die vor dem 31.12.2021 gestellt wurden. Ruckforderungen haben nur
insoweit zu erfolgen, als das beginstigte Unternehmen bezahlte Bestandszinsen nachtraglich zu-
rickerhalt.

In Erganzung zur gesetzlichen Verankerung im ABBAG-Gesetz wurden am 15.3.2022 und
16.3.2022 die Verordnungen zum Fixkostenzuschuss I, Fixkostenzuschuss 800.000 sowie zu den
Verlustersatzen I, 1l und Il angepasst und um Aussagen zur Berlcksichtigung von Bestandszinsen
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erganzt. Gemal den aktuellen Verordnungen (VO) sind Bestandszinsen im Rahmen der Zuschuss-
berechnung nur insoweit zu beriicksichtigen, als das jeweilige Bestandsobjekt in den relevanten
Zeitraumen tatséachlich far die vertraglich bedungenen betrieblichen Zwecke nutzbar war.
Das Ausmal’ der tatséchlichen Nutzbarkeit ist dabei anhand geeigneter Aufzeichnungen vom an-
tragstellenden Unternehmen nachzuweisen.

Als Nachweis koénnen zwischen Bestandsgeber und Bestandsnehmer rechtswirksam abge-
schlossene Vereinbarungen herangezogen werden, die den Grundsatzen des Fremdver-
gleichs entsprechen und eine endgiltige Einigung auf eine aufgrund der eingeschrankten tat-
sachlichen Nutzbarkeit sachgerechte (ex ante Betrachtung) Bestandszinsminderung beinhal-
ten.

Liegt keine diese Voraussetzungen erfiillende Vereinbarung vor, kann die tatséchliche Nutzbarkeit
auch vereinfacht anhand des dem Bestandsobjekt zuzurechnenden Umsatzausfalls ermittelt
werden. Diese Ermittlung erfolgt analog zur Ermittlung des Umsatzriickganges fiir Zwecke der Zu-
schussgewahrung. Dabei ist der auf das einzelne Bestandsobjekt entfallende Umsatz des Ver-
gleichszeitraumes 2019 dem Umsatz in Zeitraumen behérdlicher Betretungsverbote gegen-
Uberzustellen.

Im Falle von Bestandsobjekten, die nur teilweise von einem behérdlichen Betretungsverbot
betroffen waren, kdnnen die von einem behdrdlichen Betretungsverbot nicht betroffenen Flachen
bei der Berechnung der tatsachlichen Nutzbarkeit auRer Ansatz bleiben. Dies allerdings nur unter
der Voraussetzung, dass der auf diese Flachen entfallende Bestandszins im Bestandsvertrag ge-
sondert ausgewiesen ist.

Insgesamt sind daher folgende Leitlinien in Zusammenhang mit Bestandszinsen zu beachten:

. Bestandszinsen durfen unbeschrankt zuschusswirksam Beriicksichtigung finden, wenn auch
wahrend der Dauer behordlicher Betretungsverbote eine vollstéandige tatsadchliche Nutzbar-
keit des Bestandsobjekts gegeben war. Hinsichtlich der tatsachlichen Nutzbarkeit ist auf die
vertraglich bedungenen betrieblichen Zwecke abzustellen (zB Lagerflachen, Bliro).

Il. War das Bestandsobjekt aufgrund der behérdlichen Betretungsverbote in der Nutzbarkeit
beschrankt, kann der hierauf entfallende Bestandszins im Ausmal der tatsachlichen (Rest-
)Nutzbarkeit berucksichtigt werden. Dies kann grundsétzlich mittels einer Vereinbarung zwi-
schen Bestandsgeber und Bestandsnehmer auf einen reduzierten Bestandszins nachgewie-
sen werden. An diese Vereinbarung werden jedoch bestimmte Voraussetzungen geknipft.
Diese muss

e rechtswirksam abgeschlossen worden sein,

e den Grundsatzen des Fremdvergleichs entsprechen (Fremdublichkeitsvermutung
bei Vereinbarung zwischen fremden Dritten),

e eine endgdltige Einigung beinhalten,

e eine sachgerechte Bestandszinsminderung beinhalten (ex-ante Betrachtung).

lll.  War das Bestandsobjekt aufgrund der behdrdlichen Betretungsverbote in der Nutzbarkeit
beschrankt und liegt keine den oben stehenden Kriterien entsprechende Vereinbarung vor,
ist die tatséchliche Nutzbarkeit mittels anderer geeigneter Unterlagen nachzuweisen, wobei
vereinfacht auf den dem Bestandsobjekt zuzurechnenden Umsatzausfall abgestellt werden
kann. Eine flachenmaRige Aufteilung und anteilige Beriicksichtigung des Bestandszinses ist
nur moglich, wenn diese dem Bestandsvertrag zu entnehmen ist, wobei neben der anteiligen
Flache auch der anteilige Bestandszins gesondert ausgewiesen sein muss.
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4.2 Aktuelle Judikatur zu Bestandszinsen in Zeitraumen behdrdlicher Betretungsverbote
Im Janner 2022 hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) erstmals mit der Frage der Mietminde-
rungsrechte des Mieters im zweiten Lockdown-Zeitraum zu befassen. Im konkreten Sachver-
halt betrieb die Klagerin eine Gastwirtschaft, die aufgrund des zweiten Lockdowns geschlossen
war. Der Vermieter bestritt die tatsachliche Unbenutzbarkeit des Geschéftslokales mit der Begrin-
dung, dass das Abholen und Ausliefern von Speisen erlaubt gewesen sei. Take-away bzw Liefer-
service wurde allerdings von der Mieterin vor und wahrend des Lockdowns nicht angeboten. Zu
klaren war daher, ob bereits die abstrakte Nutzungsmaglichkeit zu einer zumindest teilweisen
Brauchbarkeit des Bestandsobjekts und damit zu einer bloR3 anteiligen Mietzinsminderung fiihrt
und inwiefern der Mieter geschéftliche Ersatztatigkeiten zu ergreifen hat (zB Einrichten eines
Lieferservices). Der OGH sprach sich in seiner Entscheidung fiir eine Berticksichtigung abstrakter
Nutzungsmoglichkeiten aus. Die objektive Mdglichkeit einen Liefer- oder Abholservice anzubieten
begriindet demnach eine zumindest teilweise Brauchbarkeit des Bestandsobjekts. Allerdings
steht dem Mieter der Einwand zu, dass die Etablierung einer geschéftlichen Ersatztatigkeit (hier
Liefer- oder Abholservice) nicht (sofort) zumutbar gewesen wére. Eine Unzumutbarkeit wird It
Hochstgericht jedenfalls dann vorliegen, wenn ein nachhaltiges Verlustgeschéft zu erwarten gewe-
sen ware. Die Beweispflicht trifft hierbei den Bestandsnehmer.

Fazit: In seiner jingsten Entscheidung spricht sich der OGH fiir eine Berlicksichtigung der abs-
trakten Nutzungsmaglichkeiten eines Bestandsobjektes aus. Diese ist ausgehend vom verein-
barten Geschéaftszweck zu ermitteln und findet ihre Grenzen in der Unzumutbarkeit. Die Rechtfer-
tigung der Unbenutzbarkeit mit der Tatsache, dass Leistungen bisher nicht in dieser Art angeboten
wurden, ist nicht ausreichend.

Im Unterschied zur vorliegenden OGH-Entscheidung stellen die aktuellen Verordnungen und
FAQs zu den Zuschussinstrumenten auf die tatsachliche Nutzbarkeit des Bestandsobjektes
ab. Fraglich und derzeit unklar ist daher, ob die neue OGH-Rechtsprechung und damit die Bertick-
sichtigung einer abstrakten Nutzbarkeit noch Eingang in die Prifung der Geltendmachung von
Bestandszinsen finden wird.

4.3 Ausfallsbonus IlI
Die Verordnung zum Ausfallsbonus Il wurde am 15.3.2022 geéandert und die Verpflichtung des
Antragstellers zur Beschrénkung der Bonuszahlungen an Vorstéande oder Geschéftsfihrer von bis-
her 31.12.2021 bis zum 30.6.2022 verlangert. Ab dem Zeitpunkt der Verdffentlichung der Richtlinien
bis zum 30.6.2022 durfen vom antragstellenden Unternehmen keine Bonuszahlungen an Vorsténde
oder Geschéftsfuhrer in Hohe von mehr als 50% ihrer Bonuszahlung fur das Wirtschaftsjahr 2019
ausgezahlt werden.

4.4 Verlustersatz und Forschungspramie

Das BMF hat in einem Informationsschreiben seine Rechtsansicht zum Zusammenspiel von Ver-
lustersatz und Forschungspramie mitgeteilt. Der Verlustersatz stellt eine steuerfreie Einnahme
dar, welche verschiedene Aufwandsarten bezuschusst. Da die mit dem Zuschuss in Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen steuerlich nicht abzugsfahig sind, konnen diese auch nicht im Rah-
men der Bemessungsgrundlage fur die Forschungspramie berucksichtigt werden.

Fir die Ermittlung jenes Anteiles der Betriebsausgaben, der dem steuerlichen Abzugsverbot unter-
liegt, soll daher der steuerfreie Verlustersatz zunachst auf sdmtliche im Verlust enthaltenen
Betriebsausgaben aufgeteilt werden. Insoweit diese Betriebsausgaben in der Bemessungs-
grundlage der Forschungspramie Berlicksichtigung finden, ist der hierauf entfallende Anteil des
Verlustersatzes als Minderung der Bemessungsgrundlage der Forschungspramie zu beriick-
sichtigen.
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5 HIGHLIGHTS WARTUNGSERLASS 2021 DER KORPERSCHAFTSTEUERRICHLINIEN

Bereits im November 2021 wurde der KStR-Wartungserlass 2021 veréffentlicht. Auf iber 200 Sei-
ten werden die zahlreichen gesetzlichen Neuerungen behandelt. Besonderes Augenmerk lag die-
ses Mal auf internationalen Themen wie zB der Zinsschranke und hybriden Gestaltungen sowie der
COVID-19-Gesetzgebung. Zusatzlich wurde die hochstgerichtliche Judikatur eingearbeitet. In die-
sem Beitrag sollen einige wichtige Themen dargestellt werden.

5.1 Hinzurechnungshbesteuerung:

Im Rahmen der COVID-19-Gesetzgebung wurde im Kdrperschaftsteuergesetz verankert, dass Kor-
perschaften jedenfalls als niedrigbesteuert gelten, die in einem Staat ansassig sind, die in der Liste
jener Drittlander gefiihrt werden, die von den EU-Mitgliedstaaten als nichtkooperierende Lander
eingestuft werden. Die Liste dieser Lander wurde mit Stand 12.10.2021 in die KStR aufgenommen.
In Rz 1248aw wird ausgefiihrt, wie mit Betriebsstatten von auslandischen Koérperschaften, die der
DBA-Freistellungsverpflichtung unterliegen, fir Zwecke der Ermittlung der Niedrigbesteuerung zu
verfahren ist. Grundsétzlich sind ausléndische befreite Betriebsstatten, bei der Beurteilung zur
Niedrigbesteuerung nicht beachtlich, jedoch werden diese dann einbezogen, wenn sich unter Ein-
beziehung dieser Betriebsstatten insgesamt eine Niedrigbesteuerung ergibt.

5.2 Gruppenbesteuerung

In Rz 1016 wurde zur Gruppenbesteuerung von Beteiligungsgemeinschaften festgehalten, dass
eine Beteiligungskorperschaft auch nach dem 31.12.2020 ohne neuerlichen Antrag in die Unter-
nehmensgruppe des Gruppentrégers einbezogen werden kann, wenn das bisherige hauptbeteiligte
Gruppenmitglied alleine oder zusammen mit einem bisher minderbeteiligten Gruppenmitglied dem
Gruppentrager eine ausreichende finanzielle Verbindung an der betreffenden Beteiligungskorper-
schaft vermittelt.

Nach Rz 1094 sind im Falle des Untergangs des auslandischen Gruppenmitglieds ausléndische
Liguidationsergebnisse nicht bei der Kiirzung des Nachversteuerungsbetrags zu bericksichtigen,
weil solche Liquidationsergebnisse auch bei inlandischen Gruppenmitgliedern nicht mehr innerhalb
der Gruppe verrechenbar sind. Finale Verluste werden ebenfalls nicht beriicksichtigt.

Zum Thema des ,wirtschaftlichen Ausscheiden” eines auslandischen Gruppenmitglieds wurde im
Wartungserlass festgehalten — um COVID-19-Hartefélle zu vermeiden — dass fiir die Zwecke der
Gruppenbesteuerung keine Bedenken bestehen, nicht von einem wirtschaftlichen Ausscheiden
auszugehen, wenn in den Jahren 2020 und 2021 ausschlie3lich auf Grund der COVID-19-Pande-
mie voriibergehend eine qualifizierte Umfangsminderung vorliegt.

5.3 Pauschale Wertberichtigungen/Riuckstellungen
In unserer Ausgabe 3/2021 haben wir Uber pauschale Wertberichtigungen bzw Ruckstellungen in

den Highlights aus dem Wartungserlass der Einkommensteuerrichtlinien berichtet. Diese pauscha-
len Wertberichtigungen bzw Rickstellungen sind auch fur Kérperschaften méglich und wurden nun-
mehr im Wartungserlass der Korperschaftsteuerrichtlinien ebenfalls berticksichtigt. In Wirtschafts-
jahren, die nach dem 31.12.2020 beginnen, sind diese nun zulassig. Pauschale Wertberichtigungen
aus einem Forderungs-,Altbestand” sind Gber finf Jahre zu verteilen.

5.4 Einarbeitung der héchstgerichtlichen Judikatur

Mit dem Wartungserlass wurde die jungste Judikatur des VWGH eingearbeitet. Es finden sich nun
Aussagen zum konzerninternen Erwerb, der fir die Firmenwertabschreibung in der Unternehmens-
gruppe eine Rolle spielt, in den Richtlinien. Ebenfalls eingearbeitet wurde die Rechtsprechung zum
Thema einer ,Wurzelausschittung” bei Luxusimmobilien (ndheres zum Fall finden Sie in dieser
Ausgabe unter ,Aktuelle héchstgerichtliche Entscheidungen®) sowie die jingere Rechtsprechung
des VWGH zur verdeckten Ausschiittung bei deliktischem Verhalten.
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6 GEWINNAUSSCHUTTUNG UND GSVG-PFLICHT

Gewinnausschittungen an Gesellschafter-Geschéaftsfuhrer (GesGF) einer GmbH unterliegen
seit jeher der Beitragspflicht nach dem GSVG, sofern aufgrund dieser Tatigkeit nicht schon eine
ASVG-Pflichtversicherung vorlag. Seit Jdnner 2016 missen Ausschiittungen an GSVG-pflichtige
GesGF einer GmbH auch verpflichtend bei der Kapitalertragssteueranmeldung (KESt-Anmeldung)
angegeben werden. Bis Februar 2020 gab es jedoch keine Rechtsgrundlage fir die Durchfiihrung
des Datenaustauschs zwischen den Finanzbehorden und der Sozialversicherungsanstalt der Selb-
standigen (SVS).

6.1 Datenaustausch
Auf Verordnungsbasis sollten seither folgende Daten aus der KESt-Anmeldung der SVS elektro-
nisch zur Verfligung gestellt werden:

e Sozialversicherungsnummer des GSVG-pflichtigen GesGF

e Name des GSVG-pflichtigen GesGF

e Bruttobetrag der Gewinnausschuttung
Aufgrund eines technischen Fehlers konnte die Ubermittlung der Daten aber schlieRlich erst Ende
2021 tatsachlich aufgenommen werden. Nunmehr ist die SVS auch faktisch in der Lage, fur zuge-
flossene Gewinnausschittungen die entsprechenden Sozialversicherungsbetrage den GesGF vor-
zuschreiben. Dies gilt riickwirkend fir Gewinnausschittungen, die seit 1.1.2019 zugeflossen sind.

6.2 Information der SVS
Aufgrund der derzeitigen Rechtslage Ubermittelt die Finanzbehdrde die Ausschiuttungsdaten grund-

satzlich nur dann, wenn eine Veranlagung zur Einkommensteuer (mit Einklinften aus selbstandiger
Arbeit und/oder Gewerbebetrieb) erfolgt. Andernfalls werden derzeit keine Ausschiittungsdaten an
die SVS ubermittelt!

Die Ubermittelten Daten stammen dabei ausschlie3lich aus den entsprechenden Angaben in der
KESt-Anmeldung. Die SVS Uberprift diese Angaben grundsatzlich nicht. Wird ein Einkommen-
steuerbescheid inkl. Ausschittungen tbermittelt, werden diese bei der Feststellung der endgiiltigen
Beitragsgrundlage berlcksichtigt. Zur Nachvollziehbarkeit der Bertcksichtigung bei der Berech-
nung der Beitragsgrundlage werden die Ausschittungen gegebenenfalls in der online einsehbaren
Erklarung zur Feststellung der Beitragsgrundlage (BGRL-Info) extra angefuhrt. Resultiert eine tGber-
mittelte Ausschittung jedoch nicht aus einer GSVG/FSVG-pflichtigen Erwerbstatigkeit, so kann die
SVS mit entsprechender Begriindung um Uberpriifung ersucht werden.

6.3 Die SVS vertritt aktuell folgende Rechtsansicht:
1. Liegt eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 3 GSVG oder § 2 Abs 2 FSVG als GesGF

der ausschittenden GmbH vor, so ist die Ausschittung beitragspflichtig. Dies gilt unab-
hangig davon, ob es eine Vergutung der Geschéaftsfihrer-Tatigkeit Uber selbstandige oder
nichtselbstandige Einkunfte gibt oder nicht.

2. Liegt aufgrund einer anderen selbstandigen Tatigkeit eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs
1Z 4 GSVG (Neuer Selbstandiger) aufgrund einer abgegebenen Versicherungserklarung
(Uberschreitung der Versicherungsgrenze) im Ausschiittungsjahr bereits vor und ist die Ta-
tigkeit als Geschaftsflihrer einer GmbH nicht bekannt, so ist die Ausschittung nur beitrags-
pflichtig, wenn eine (nicht nach dem ASVG versicherte) Tatigkeit als Geschaftsfuhrer der
GmbH vorliegt und (auch) aufgrund der Geschéftsfihrung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG rele-
vante Einkinfte (§ 22 Z 1 bis 3 und 5 und/oder § 23 EStG) vorliegen. Da in der KESt-
Anmeldung erklart wird, dass genau diese Konstellation (GSVG-pflichtige Téatigkeit als
GesGF einer GmbH) vorliegt, erfolgt eine Uberpriifung durch die SVS nur auf Ersuchen.
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3. Liegt im Ausschittungsjahr noch keine GSVG-Versicherung vor und wird ein Einkommen-
steuerbescheid mit Einkinften aus selbstandiger Arbeit und/oder Gewerbebetrieb inkl. Aus-
schittungen Ubermittelt, gilt das unter Punkt (2) dargelegte. Werden gegeniber der SVS
keine gegenteiligen Angaben zu der den Einkiinften zugrunde liegenden Téatigkeit gemacht,
wird aufgrund der Angaben in der KESt-Anmeldung davon ausgegangen, dass eine GSVG-
pflichtige Tatigkeit als GesGF einer GmbH vorliegt. Die Ausschittung ist somit beitragspflich-
tig. Ein Gegenbeweis ist jedoch moglich.

4. Ausschuttung per se kdnnen keine Versicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG begriunden.

Ergibt sich durch die Berilicksichtigung der nachgemeldeten Ausschiittungen eine Erhéhung
einer bereits endgultig festgestellten Beitragsgrundlage, so wird die Beitragsdifferenz bei lau-
fend Versicherten im Rahmen der vier Quartalsvorschreibungen des Jahres 2022 in vier Teilbetra-
gen vorgeschrieben. Je nachdem, ob eine allgemeine Nachforderung bereits vorgeschrieben wurde
oder nicht, erfolgt dies getrennt (nur die aus der Ausschittung resultierende Beitragsdifferenz) oder
gemeinsam mit der urspringlichen Nachbelastung (gesamte Beitragsdifferenz). Ergab die Fest-
stellung der endglultigen Beitragsgrundlage eine Gutschrift und fuhrt die Nachmeldung der
Ausschittungen zu einer Erhéhung der endgiiltigen Beitragsgrundlage, so wird die aus der Aus-
schuttung resultierende Beitragsdifferenz ebenfalls in vier Teilbetragen vorgeschrieben. Bei bereits
beendeter Versicherung (Stornofall) erfolgt die Vorschreibung hingegen zur Ganze im ersten
Quartal 2022.

6.4 Besonderheiten betreffend Pensionen

e Ausnahme betreffend die sog ,Versteinerung*: Betrifft die Nachmeldung der Ausschuttun-
gen Zeitrdume, fir die iZm einem Pensionsfeststellungsverfahren vorlaufige Beitragsgrund-
lagen ,versteinert* wurden, erfolgt aufgrund der Ausschiittungen keine Anderung der Bei-
tragsgrundlage.

e Hinweis: Laut SVS ist nicht auszuschlieRen, dass aufgrund der Beriicksichtigung der Aus-
schittungen rickwirkend eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG festgestellt
wird und diese Pflichtversicherung gegebenenfalls pensionsschédlich ist. Ob Pensionsleis-
tungen gegebenenfalls zuriickgefordert werden kénnen, wird im Einzelfall entschieden.

e Besondere Hoherversicherung (fiir erwerbstatige Pensionisten): Sind aufgrund der Aus-
schittungen endgultige Beitragsgrundlagen fiir Zeitrdume ab dem Pensionsstichtag (sind
nicht von der Versteinerung betroffen) zu erhéhen, ist grundsatzlich auch die besondere Ho-
herversicherung anzupassen.

e Ausschittungen stellen nur ausnahmsweise Erwerbseinkommen iSd Pensionsversiche-
rung dar, die Beurteilung erfolgt im Einzelfall.

e Bei Ausschittungen handelt es sich um anrechenbares Nettoeinkommen iZm der Aus-
gleichszulage.

7 SPLITTER
7.1 Die ,Unshell Richtlinie* — ein weiteres Instrument zur Bekdmpfung von Steuerver-
meidung

Die Europdaische Kommission veroffentlichte einen Richtliniendnderungsentwurf mit dem Ziel der
Verhinderung der Einschaltung von Briefkastenfirmen (,shell entities"). Vorbehaltlich der Zustim-
mung durch die Mitglieder schafft damit die EU die dritte ,,Anti Tax Avoidance Richtlinie* (ATAD 3),
welche ein wichtiges Instrument gegen internationale Steuervermeidung sein kénnte.

Die ATAD 3 findet auf alle Unternehmen, ungeachtet ihrer Rechtsform, Anwendung, die wirt-
schaftliche Tatigkeiten austben, in einem EU-Mitgliedstaat ansassig sind und berechtigt sind,
eine steuerliche Ansassigkeitsbescheinigung ausgestellt zu bekommen. Ausgenommen sind
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jene Unternehmen, die ein angemessenes Mal3 an Transparenz aufweisen, wie zB bdrsennotierte
Unternehmen oder regulierte Finanzunternehmen.

Ist ein Unternehmen nicht ausgenommen, so wird ein zweistufiger Substanztest durchgefihrt,
um Briefkastenfirmen zu identifizieren.

In der ersten Stufe (Gateway-Test) wird die Art der Einkiinfte, die grenziiberschreitenden Tatigkei-
ten sowie das Management Uberprift. Dabei mussen folgende Kriterien kumulativ erfillt sein:

e Mehr als 75% der Erlése der letzten zwei Steuerjahre setzen sich aus ,relevanten Einkiinften*
zusammen. Darunter fallen im Wesentlichen passive Einkiinfte wie Zinsen und sonstige Er-
trage aus Finanzvermdégen einschlief3lich solcher aus Kryptowahrungen, Lizenzen, Dividen-
den, aber auch Einkunfte aus unbeweglichem und beweglichem Vermdgen. Unternehmen,
die keine Einklinfte erwirtschaften, fallen dennoch unter diesen Punkt, wenn der Buchwert
bestimmter Vermdgensgegenstande mehr als 75% des Gesamtvermdgens des Unterneh-
mens Uberschreitet.

e Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als 60% seines Einkommens durch grenziberschrei-
tende Tatigkeiten oder mehr als 60% der Vermdgenswerte des Unternehmens liegen aul3er-
halb des EU-Mitgliedstaates, in dem es ansassig ist.

e Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Steuerjahren seine eigene Verwaltung an
Dritte ausgelagert.

In der zweiten Stufe muss das Unternehmen, sofern ihm nach dem ,Gateway-Test" ein hohes Ri-
siko anhatftet, in der jahrlichen Steuererklarung bestimmte Indikatoren nachweisen:
e Das Unternehmen verflgt im Mitgliedstaat tber Geschéftsrdumlichkeiten.
e Das Unternehmen nitzt zumindest ein Bankkonto aktiv innerhalb der EU.
e Das Unternehmen verfuigt iber ein eigenes aktives Management oder eigene Arbeitnehmer,
die in der Nahe des Unternehmens ansassig sind.

Kann das Unternehmen einen dieser Indikatoren nicht nachweisen oder nicht zufriedenstellend be-
legen, besteht die Vermutung einer Briefkastenfirma im Sinne der Richtlinie. Eine Widerlegung
dieser Vermutung ist durch zusatzliche Beweismittel méglich. Diese Widerlegung gilt fir 1 Jahr
(verlangerbar auf 5 Jahre) und es besteht die Mdglichkeit auf Befreiung von der Meldepflicht man-
gels Vorliegens eines Steuervorteils.

Wird ein substanzloses Unternehmen (Briefkastenfirma) vermutet und nicht widerlegt, treten fol-
gende steuerlichen Sanktionen ein:
e Die Versagung von Steuervorteilen auf Grund eines DBA, der Mutter-Tochter-Richtlinie und
der Richtlinie Gber Zins- und Lizenzgebihren.
e Die Anteilseigner der Briefkastenfirma werden in ihren Ansassigkeitsstaaten so besteuert,
als wéren ihnen die Einkunfte direkt zugeflossen (,steuerlicher Durchgriff).
e Es werden keine bzw nur eingeschrénkte steuerliche Anséassigkeitsbescheinigungen ausge-
stellt.

Neben den steuerlichen Sanktionen werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, effektive, verhaltnis-
mafige und abschreckende Strafen einzufiihren. Die Mindeststrafe ist mit 5% des im jeweiligen
Steuerjahr erzielten Umsatzes vorgesehen, wenn ein berichtspflichtiges Unternehmen seinen Er-
klarungspflichten nicht nachkommt oder falsche Angaben macht. Zwar sollen diese Vorschriften —
vorbehaltlich der Zustimmung der Mitgliedstaaten — erst ab 2024 gelten, die Substanzprifung
wird sich hingegen zum Teil bereits auf die Vorjahre 2022 und 2023 beziehen.

7.2 Mietrecht — Erhohung des Richtwertmietzinses und der Kategoriebetrage

Die mit 1.4.2021 gesetzlich vorgesehene und auf Grund der Corona-Pandemie verschobene
Wertanpassung der Richtwerte und Kategoriebetrdge wurde nun vom Gesetzgeber am
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31.3.2022 durchgefihrt. Fur Mieter in einer Wohnung, die dem Vollanwendungsbereich des MRG
unterliegt, gelten kiinftig folgende Richtwerte in (€/m?):

Bgld

Ktn

NO

00 Shg

Stmk Tirol

Vbg Wien

Richtwert/m?2

5,61

7,20

6,31

6,66 8,50

8,49 7,50

9,44 6,15

Die seit dem 1.4.2022 giiltigen Kategoriebetrage (€/m2) kénnen Sie folgender Liste enthehmen:

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie D
unbrauchbar
Betrag/m? 3,80 2,85 1,90 1,90 0,95

Bei aufrechten Mietvertrdgen wird die Anhebung des Kategoriemietzinses frihestens ab
1.5.2022 mdglich sein. Dafir sind folgende Voraussetzungen notwendig:
v Vertragliche Wertsicherungsvereinbarung.
v Ein Erhdhungsbegehren muss schriftlich erfolgen und nach dem 1.4.2022 abgesendet wer-
den.
v Das Schreiben muss spéatestens 14 Tage vor dem Falligkeitstermin beim Mieter einlangen
(E-Mail oder Fax ist ausreichend).
v Langt das Begehren zu spét ein, ist die Anhebung erst zum nachsten Falligkeitstermin mog-
lich.

Hinweis: Gemal § 2 Abs 1 Sachbezugswerteverordnung ist fir kostenlos oder verbilligt an Arbeit-
nehmer zur Verfiigung gestellten Wohnraum der Richtwert vom 31.10. des Vorjahres als Sachbe-
zug anzusetzen. Die neuen Richtwerte sind daher ab 1.1.2023 bei der Ermittlung der Sachbezugs-
werte anzusetzen.

7.3 Unternehmerbestatigung fir die Investitionspramie

Fur die Inanspruchnahme der COVID-19-Investitionspramie ist es erforderlich, dass der Antragstel-
ler ein Unternehmen iSd § 1 UGB ist. In der Praxis treten diesbeztiglich zahlreiche Zweifelsfragen
auf wie zB Abgrenzung blo3e Vermégensverwaltung vs hinreichende wirtschaftliche Tatigkeit, ins-
besondere bei Vermietung & Verpachtung (nattirliche Personen vs Gesellschaften) und Holdingge-
sellschaften; Trennung in Besitz- und Betriebsgesellschaft; hinreichend ,werthafte* bzw marktgan-
gige Leistungen bei ausschlie3lich konzerninternen Leistungen (Dienstleistungen gegeniber einer
oder mehreren Konzerngesellschaften).

Die aws verlangt im Zusammenhang mit der Prifung der Unternehmereigenschaft gegebe-
nenfalls auch eine Bestéatigung durch einen Steuerberater bzw Wirtschaftsprifer oder Bilanzbuch-
halter. Vor diesem Hintergrund tibermittelt die aws ein auszufiillendes und zu unterfertigendes For-
mular mit Fragen betreffend Geschaftsmodell/Tatigkeit, Mitarbeiteranzahl, tber Vermdgensverwal-
tung hinausgehende entgeltliche Leistungen, konzerninterne und -externe Leistungen, Vermie-
tung/Verpachtung durch Einzelunternehmer sowie Leistungen 6ffentlicher Unternehmen.

Im aws-Formular werden die allgemeinen Grundsétze iS § 1 UGB (Punkt 1) sowie Ausfiihrungen
zu den oa Sonderkonstellationen (Punkt 2) dargelegt. Zu den verlangten Bestatigungen der
Steuerberatung/Wirtschaftsprifung/Bilanzbuchhaltung (Punkt 3) wird nun klargestellt, dass
diese Bestatigungen des Wirtschaftstreuhanders lediglich ,als Grundlage zur rechtlichen Wurdi-
gung des Vorliegens der Unternehmereigenschaft nach § 1 UGB dienen. Der involvierte Steuer-
berater etc hat sich somit lediglich mit einzelnen Merkmalen der Unternehmereigenschaft ausei-
nanderzusetzen, wahrend letztere endgultig von der aws selbst zu beurteilen ist.

Um diese Bestatigung moglichst praktikabel zu gestalten, gibt es seit Anfang Marz 2022 ein Form-
blatt der aws flr die Bestatigung der Unternehmereigenschaft, welches vom Steuerberater /
Wirtschaftsprifer / Bilanzbuchhalter mit moglichst wenig Aufwand ausgefiillt werden kann.
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HOCHSTGERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

OGH: Génzliche Unbrauchbarkeit des Bestandsobjekts trotz Mdglichkeit von Take-a-
way bzw Lieferservices in der Gastwirtschaft?:

Im vorliegenden Fall hat der OGH trotz der Tatsache, dass der Lokalbetreiber weder Take-
away noch einen Lieferservice angeboten hat, eine teilweise Nutzbarkeit des Geschéaftslokals
grundséatzlich bejaht. Die Unbenltzbarkeit eines Bestandsobjekt wird anhand eines objektiven
MalRstabs beurteilt, die eine ganzliche Unbenutzbarkeit ausschlie3t, sofern die Mdglichkeit be-
steht, einen Teil des Objekts zu nutzen. Siehe dazu ausfihrlich den Beitrag ,Update Corona-
Unterstlitzungen 2022*.

VWGH: Abtretung eines Anteils an einer grundstiickshaltenden KG kann ImmoESt aus-
I6sen: Werden Anteile an einer grundstickshaltenden KG abgetreten, so wird auf Grund des
Durchgriffsprinzips dies als (anteilige) Ubertragung des Grundstiicks angesehen. Wird ein
Kommanditanteil an einer grundstiickshaltenden KG, welcher im Privatvermdgen gehalten
wird, veraul3ert, so 16st dies Immobilienertragsteuer aus.

VWGH: Die UID-Nummern beim Dreiecksgeschéft: Im vorliegenden Fall hat eine in der
Schweiz ansassige GmbH Rohdl aus Italien nach Slowenien verkauft und direkt versendet.
Die Schweizer GmbH verfligt neben einer dsterreichischen UID-Nummer, die beim vorliegen-
den Dreiecksgeschéft verwendet wurde, auch tber eine slowenische UID-Nummer. Das blof3e
Vorhandensein einer slowenischen UID-Nummer ist fir ein ordnungsgeméRes Dreiecksge-
schéft nicht schadlich, da es lediglich relevant ist, welche UID-Nummer tatséachlich verwendet
wird.

VWGH: Keine Verjahrung bei abgeleiteten Abgabenfestsetzungen: Wird vom Finanzamt
ein Feststellungsbescheid erlassen, der damit in Zusammenhang stehende abgeleitete Ein-
kommen- bzw Koérperschaftsteuerbescheid aber nicht, so kann keine Verjahrung der Festset-
zung fur die abgeleiteten Bescheide eintreten, wenn die dem Feststellungsbescheid zu Grunde
liegende Steuererklarung vor Ablauf der Verjahrungsfrist eingereicht wurde. Die Einreichung
der Steuererklarung gilt gem BAO als Antrag auf Festsetzung, welcher einzig und allein einen
abgeleiteten Bescheid ausldsen kann. Ein gesonderter Antrag auf Festsetzung eines abgelei-
teten Bescheids sieht die BAO nicht vor.
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9 TERMINE APRIL BIS JUNI 2022

Folgende Terminiibersicht zum besseren Uberblick der im 2. Quartal 2022 anstehenden Fristen
und Termine.

APRIL 2022

10.4.2022 bis spatestens 30.9.2022: Antrag auf Auszahlung der 2.Tranche des Verlustersatzes

M.

10.4.2022 bis spatestens 9.7.2022: Antrag auf Auszahlung des Ausfallsbonus llI fir den Kalen-
dermonat Marz 2022

30.4.2022: Die Meldung der EU-OSS-Umséatze hat nach Ablauf des 1.Quartals 2022 binnen Mo-
natsfrist zu erfolgen. Die Zahlung der angefallenen Umsatzsteuern hat bis 30.4.2022
auf ein eigenes von der Finanzverwaltung eingerichtetes Steuerkonto zu erfolgen. Soll-
ten in einem Quartal keine Umsétze getatigt worden sein, ist eine Nullmeldung abzuge-
ben.

30.4.2022: Einreichung der Steuerklarungen 2021 in Papierform

MAI 2022

2.5.2022: Antrag auf Gewéahrung eines Hartefallfonds der Phase 4 fiir Zeitraume bis zum
31.3.2022

9.5.2022: Antrag auf Gewahrung des Ausfallsbonus Il fir den Kalendermonat Janner 2022

JUNI 2022

9.6.2022: Antrag auf Gewahrung des Ausfallsbonus Il fiir den Kalendermonat Februar 2022

30.6.2022: Einreichung der Steuerklarungen 2021 via FinanzOnline

30.6.2022: Beantragung der 2. Tranche des Verlustersatzes Il (Zeitraum Juli bis Dezember

2021)

30.6.2022: Vorsteuererstattung bei Drittlandsbezug
Auslandische Unternehmer, die ihren Sitz auRerhalb der EU haben, kdnnen noch bis
30.6.2022 einen Antrag auf Rickerstattung dsterreichischer Vorsteuern 2021 stellen.
Belege Uber die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer und samtliche Rechnungen sind im
Original dem Antrag beizulegen. Die Frist ist nicht verlangerbar! Auch im umgekehrten
Fall, namlich fir Vorsteuervergitungen Osterreichischer Unternehmer im Drittland (zB
Serbien, Schweiz, Norwegen), endet am 30.6.2022 die Frist fir Vergiitungsantrage des
Jahres 2021.

Mariahilfer StralRe 103/2/45 « A-1060 Wien « Tel. 01/324 82 97 « Fax 01/324 82 97-99 e office@taxsolution.at
GF: Mag. Werner Wurz, LL.M., Steuerberater « DVR: 2109732 « UID-Nr.: ATU57338036 « HG Wien, FN 239356w

15/15


mailto:werner.wurz@taxsolution.at

	1 MASSNAHMEN ZUR ABFEDERUNG DER HOHEN ENERGIEKOSTEN
	1.1 Erhöhung des Pendlerpauschales um 50% und Vervierfachung des Pendlereuros
	1.2 Welche weiteren Maßnahmen zur Energiekostenentlastung sind geplant bzw beschlossen?
	 Senkung der Erdgasabgabe und Elektrizitätsabgabe um rund 90% zwischen 1.5.2022 und 30.6.2022
	 Temporäre Agrardieselvergütung bis Juni 2023
	1.3 Eine Herabsetzung der Einkommen-/Körperschaftsteuer-Vorauszahlung aufgrund hoher Energiekostenbelastung ist ab sofort möglich

	2 WEITERE UPDATES AUS DEM ERTRAGSTEUERRECHT
	2.1 Steuerneutralität des Tausches von Kryptoassets gilt auch für im Betriebsvermögen gehaltene Kryptoassets
	2.2 Klarstellungen zur steuerfreien Mitarbeiterbeteiligung

	3 ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2021
	3.1 STEUERERKLÄRUNGSPFLICHT
	3.2 VERANLAGUNG ÜBER AUFFORDERUNG DES FINANZAMTS
	3.3 ANTRAGSVERANLAGUNG
	3.4 ANTRAGSLOSE VERANLAGUNG

	4 UPDATE CORONA-UNTERSTÜTZUNGEN 2022
	4.1 Zuschüsse auf Bestandszinsen in Zeiträumen behördlicher Betretungsverbote
	4.2 Aktuelle Judikatur zu Bestandszinsen in Zeiträumen behördlicher Betretungsverbote
	4.3 Ausfallsbonus III
	4.4 Verlustersatz und Forschungsprämie

	5 HIGHLIGHTS WARTUNGSERLASS 2021 DER KÖRPERSCHAFTSTEUERRICHLINIEN
	5.1 Hinzurechnungsbesteuerung:
	5.2 Gruppenbesteuerung
	5.3 Pauschale Wertberichtigungen/Rückstellungen
	5.4 Einarbeitung der höchstgerichtlichen Judikatur

	6 GEWINNAUSSCHÜTTUNG UND GSVG-PFLICHT
	6.1 Datenaustausch
	6.2 Information der SVS
	6.3 Die SVS vertritt aktuell folgende Rechtsansicht:
	6.4 Besonderheiten betreffend Pensionen

	7 SPLITTER
	7.1 Die „Unshell Richtlinie“ – ein weiteres Instrument zur Bekämpfung von Steuervermeidung
	7.2 Mietrecht – Erhöhung des Richtwertmietzinses und der Kategoriebeträge
	7.3 Unternehmerbestätigung für die Investitionsprämie

	8 HÖCHSTGERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
	9 TERmine April bis Juni 2022

